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haben, Rechte, Anrechte und Interessen {innerhalb oder 
außerhalb Deutschlands) solcher privaten Gesellschaften, 
Körperschaften, Truste, Kartelle, Firmen, Teilhaber
schaften und Vereinigungen, wie von den Vertretern der 
Alliierten bestimmt, darf in keiner Weise ohne Geneh
migung der Vertreter der Alliierten disponiert werden.

b) Die deutschen Behörden haben volle Auskunft zu 
geben über das Eigentum, die Guthaben, Rechte, Anrechte 
und Interessen, wie oben in Unterparagraph a) erwähnt, 
und haben solche Anweisungen, wie sie die Vertreter 
der Alliierten in bezug auf Übertragung und Disponie- 
rung geben sollten, zu befolgen. Die -deutschen Behör
den haben, ohne daß dadurch weitere diesbezügliche 
Ansprüche beeinträchtigt werden, alle Wertpapiere, Be
scheinigungen, Urkunden oder andere Besitzdokumente, 
die von irgendeiner der in Unterparagraph a) oben er
wähnten Stellen oder Körperschaften, oder irgendeiner 
dem deutschen Recht unterstehenden Person innegehalten 
werden und sich auf Eigentum, Guthaben, Rechte, An
rechte und Interessen beziehen innerhalb der Länder 
der Vereinten Nationen, einschließlich aller Aktien, 
Effekten, Schuldscheine nnd anderer Obligationen, aller 
im Einklang mit den Gesetzen irgendeiner der Vereinten 
Nationen gegründeten Gesellschaften, zur Verfügung zu 
stellen, zwecks Lieferung an die Vertreter der Alliierten 
zu solcher Zeit und an solchem Ort, als sie bestimmen 
werden.

c) Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte und Inter
essen innerhalb Deutschlands dürfen nicht aus Deutsch
land entfernt oder an irgendeine Person, die außerhalb 
Deutschlands wohnhaft oder geschäftlich tätig ist, ohne 
Genehmigung der Vertreter der Alliierten übertragen 
oder veräußert werden.

d) Nichts in den Unterparagraphen a) und b) oben 
soll, in bezug auf Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte 
und Interessen innerhalb Deutschlands, so ausgelegt 
werden, daß es Verkäufe und Übertragungen an Per
sonen, wohnhaft in Deutschland, zum Zwecke der Auf
rechterhaltung und Wetterführung des täglichen öffent
lichen Lebens, der Wirtschaft und Verwaltung verhin
dert, jedoch gemäß den Bestimmungen der Unterpara
graphen 19 b) und c) unten und den Bestimmungen der 
Erklärung oder irgendwelchen hierunter erlassenen Pro
klamationen, Befehlen, Verordnungen oder Vorschriften.

15. a) Die deutschen Behörden und alle Personen 
in Deutschland haben den Vertretern der Alliierten in 
Deutschland alles Gold und Silber auszuhändigen, in 
Münze oder in Barren, und alles Platin in Barren, das sich 
in Deutschland befindet, und alle sich außerhalb Deutsch
lands befindlichen Münzen und Barren, die das Eigen
tum irgendwelcher der in Unterparagraph 14 a) erwähn
ten Stellen oder Körperschaften oder irgendeiner in 
Deutschland wohnhaften oder geschäftlich tätigen Per
son sind, oder laut deren Auftrag in Gewahrsam ge
halten werden.

b) Die deutschen Behörden und alle Personen in 
Deutschland haben den Vertretern der Alliierten alle 
ausländischen Geldscheine und Münzen, die das Eigen
tum irgendeiner deutschen Behörde sind oder irgend
einer Körperschaft, Vereinigung oder Einzelperson, die 
in Deutschland wohnhaft oder geschäftlich tätig ist, sowie 
alle Geldzeichen, die von Deutschland in den von 
Deutschland besetzten Gebieten oder anderswo heraus
gegeben oder zur Herausgabe vorbereitet wurden, aus
zuhändigen.

. 16. a) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, An
rechte und Interessen, die in Deutschland für irgendein 
Land, mit dem irgendeine der Vereinten Nationen in 
Feindseligkeiten begriffen ist, innegehalten werden oder 
dessen Eigentum sind, oder die für Staatsangehörige 
eines solchen Landes oder Personen, die in einem sol
chen Lande wohnhaft oder geschäftlich tätig sind, inne- 
gehalten werden oder deren Eigentum sind, werden unter 
Kontrolle gestellt und bis zur Herausgabe weiterer Vor
schriften in Verwahr genommen.

b) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, An
rechte und Interessen, die in Deutschland für Privat
personen, Privatunternehmen und Gesellschaften in 
solchen Ländern — mit Ausnahme von Deutschland und 
den in Unterparagraph a) oben erwähnten Ländern —, 
die sich zu irgendeiner Zeit seit dem 1. September 1939 
mit irgendeiner der Vereinten Nationen im Kriegszustände 
befunden haben, Innegehalten werden oder deren Eigen
tum sind, werden unter Kontrolle gestellt und bis zur 
Herausgabe weiterer Vorschriften in Verwahr ge
nommen.

c) Die deutschen Behörden haben alle notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, um die Ausführung der Bestim
mungen der Unterparagraphen a) und b) oben sicher
zustellen und haben sich allen Vorschriften zu fügen, 
die von den Vertretern der Alliierten zu diesem Zweck 
erteilt werden, und haben alle notwendige diesbezüg
liche Auskunft zu erteilen und Mittel zur Verfügung zu 
stellen.

17. a) Die Verheimlichung, Zerstörung, Versenkung, 
der Abbau, die Entfernung und Übertragung oder Be
schädigung von Schiffen, Transportmitteln, Häfen oder 
Hafenanlagen, oder von aller Art Gebäuden, Betrieben, 
Einrichtungen, Vorrichtungen, Produktions-, Versor- 
gungs-, Vertriebs- oder Verkehrsmittel, Anlagen, Aus
rüstung, Zahlungsmittel, Lagervorräten oder Hilfsmitteln, 
oder allgemein von öffentlichen odeT privaten Werken, 
Versorgungsanstalten oder Einrichtungen aller Art, wo 
immer sie sich auch befinden mögen, sind den deutschen 
Behörden und dem deutschen Volk verboten.

b) Die Vernichtung, Entfernung, Verheimlichung, 
Verhehlung oder Abänderung irgendwelcher Dokumente, 
Akten, Patente, Zeichnungen, Patenteeschreibungen, 
Pläne oder Auskünfte aller Art, die unter die Bestim
mung dieses Dokumentes fallen, ist verboten. Solche 
Dokumente müssen bis zur Erteilung weiterer Vor
schriften an ihrem gegenwärtigen Aufbewahrungsort 
unversehrt verwahrt werden. Die deutschen Behörden 
müssen den Vertretern der Alliierten alle diesbezüglich 
benötigte Auskunft erteilen und Mittel zur Verfügung 
stellen.

c) Alle bereits angeordneten, unternommenen oder 
in Angriff genommenen Maßnahmen, die im Gegensatz 
zu den Bestimmungen der Unterparagraphen a) und b) 
oben stehen, müssen sofort widerrufen oder eingestellt 
werden. Alle Lagervorräte, Ausrüstungen, Anlagen, 
Akten, Patente, Dokumente, Zeichnungen, Patent
beschreibungen, Pläne oder anderes Material, das inner
halb oder außerhalb Deutschlands schon verborgen ist, 
muß sofort erklärt und gemäß den Bestimmungen der 
Vertreter der Alliierten weiterbehandelt werden.

d) Entsprechend den Bestimmungen der Erklärung 
über die Niederlage Deutschlands und der auf Grund 
dieser erlassenen Proklamationen, Befehlei Verordnungen 
und Vorschriften werden die deutschen' Behörden und 
das deutsche Volk für die Erhaltung, Sicherstellung und


